
Kreis Ufingen.
Bezugspreis : Durch dir Post bezogen dierlMhrltch
1,50 Ml (außerdem St Mennige Bestellgeld .) Im
Berlage für de« Mouatlö Pfg . - M-ü-ückungSgebühr:
Anzeigen SO Pfg .. Reklamen 10 Pfg . die Garmond,eile.

—n

Samstag , den 23 . Juni 1917. 52 . Jahrgang.

z« Mn Teil.
Usingen , den 20 . Juni 1917.

Ldiren Bürgermeister des Kreises.
\H  Vfeitfem Jahre soll entsprechend der

'"nie di- Brenneffelsaserverarbeirung für

«eck- h° ' ' bie  wildwachsende Brenneffel
ilmelt werden.
^ möglichst günstiger Sammelergebms

jn jeder Gemeinde ein VerirnuenS-
1  werden , der die Neffelsammlung

soll in der Hauptsache Ausgabe
Ülb sein . Dementsprechend kommen

^enru -änn -r in erster Linie di - Herren

Ü '-n° mir bis zum 28 . Juni » 17 den, ntUtülcn , Dointt id)

unmittelbare Verbindung treten kann.
Der Königliche Landrat.

istldi

v . Bezold.

Ufingen , den 20 . Juni 1917.
gstämpsung der Raupenplage an den

L wird Uraniagrün empsohien . Man
einer Herstellung auf 100 Liter Wasser

1  siraniagrürr und bestäubt mitd.eser
die Blätter der Obstbäume ( Kernobst ) .

M verwendet man eine Verbindung von
an und einer leichten Kalkmilchlösung , um

‘,jt an den Bäumen besser feststellen zu

Handlung gegen die Beschlagnohmermschriften nach
8 6*) der Bekanntmachungen über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf in der Fassung vom 2 « . April
1917 (ReichsGefetzbl . S . 376 ) - und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5* * )
dei BekanntMachungenüb -rVorralSerhebungen vom 2
Februar ISIS , vom 3 . September 1915 , und vom
21 . Oktober 1915 (Reichs -Gefetzb !. S . 54 , 549
und 684 ) bestraft wird . Auch kann der Betrieb
des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger PersonenvomHandel vom
23 . September 1915 (Reich » Gesetzvl . S . 603)
untersagt werden.

8 1
No « der Beka « ntm » chn« g betroffene

Vegenstände.
Bon den Anordnungen dieser Bekanntmachung

werden betroffen:
» ) sämtliche fahrbaren und ortsfesten F uer-

buchskcffrl mit H -izröbren , sowohl solche
Mit fest verbundener Dampfmaschine
(sogenannle Lokomobilen ) als auch solche
ohne Dampfmaschine , soferv ihre Normal¬
leistungen mehr als 20 P8 normal oder
ihre Heizfläche mehr als 12 gw beträgt;

d) die zu den vorbezei k.neten Keffeln ge-

,N«l,grqu >llen komven in Frage:
I Wunsche Fabrik Schweinsint a . Main
' Wunsche Fabrik Dr . Rördlinger , Fitst «,
heim a . Main

! Otto hinrberg , Nackenheim
(Fabrik Georg Issel , Horchheim b . Worm » .

Der Königliche Landrat.
v . Bezold.

. Usingen , den 20 . Juni 1917
mrden hiermit benachrichtigt , daß der Herr

»i di« Innern angrordnet hat , den samm-
» tzrzneipflanzen daS Betreten von Feld
[folb nicht in unnötiger Weise zu erschweren.

Der Königliche Landrat.
I.

112 Schönseid.  Kreissekretär.
Setten Bürgermeister und Gendarmen de«

Kreiser.

kkanntmachung.
9k 592/4 . 17. R H 4- e,

send Beschlagnahme und
ndserhebung von Lokomo¬

bile « .
Vom Äv . Juni 1917.

fliehende Bekanntmachung wird auf <Sk
b H  Königlichen KriegrministeriumS hiermit
Mwincn Kenntnis gebracht mit dem Bemerken
“ s°Aii nicht nach ' den allgemeinen Strafge-
i Wte Strafen verwirkt sind , jede Zuwider-

*) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird
bestraft:

. . :
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen-

stand beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder ein an¬
deres Veräußerung » oder ErwerbSgeschiift
über ihn abichlreßt;

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln , zuwiderhandelt.

4. wer den nach§ 5 erlassenen AuSführungS-
bestimmungen zuwiderhandelt.

* *) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht tn
der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben macht , wir d
mit Gefängnis bis zn sechs Monaten oder
wit Geldstrafe di» zu zehntausend Mark
bestraft . Auch können Vorräte , die ver¬
schwiegen find , im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden . Ebenso wird be-
straft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbllcher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrlässig die BuSkunst . zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist . nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben wacht , wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder,
iw UnvermögenSsaüe mit Gefängnis bis zu

' sechs Monaten bestraft . Ebenso wird
bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

hörigen Sicherheit - Vorrichtungen und
sonstiges Zubehör sowie Reserveteile.

Unter Sicherheit - Vorrichtungen sind
sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Armaturen und
Vorrichtungen , wie Wafferstandsanzeigevorrichtung
mit Schutzglas . Pwbieihähne , Kontrollstutzen mit
Dreiwegehahn , Manometer , Sicherheitsventile , Ab¬
laßhahn , Gpeisevonichtungen und Funkensänger zu
verstehen.

Zn sonstigem Zubehör rechnen alle zur
Inbetriebsetzung und Bedienung nötigen Werkzeuge,
wie Schaufeln . Schü -Haken. Krücken , Rohrdürst -,
Saugrohre , Schraubenschlüssel , Hammer . Meißel,
Venlilheber , Oelkannen usw -, und bei den fahrbaren
Lokomobilen außerdem noch Deichsel , Wagen,
Hemmschuh , Bremsklötze mit Unterlagen zum
Festklemmen der Fahrräder ufw.

Ais Reserveteile find anzusehen etwa vor¬
handene Reserve -Wasserstandsgläser . Gummipak-
kungen . Roststäbe , Kolbenringe . Rohrsysteme und
dergleichen.

Die aufgeführten Gegenstände sind auch dann
betroffen , wenn sie sich nicht in gebrauchsfähigem
Zustande befind n. Jn der Herstellung begriffene
Gegenstände unterliegen der Beschlagnahme gemäß
dieser Bekanntmachung vom Zeilpunkr ihrer Fertig¬
stellung ab.

Nicht betroffen werden:
Straßenzugmaschinen (Trakioreu ), Straßen¬
walzen sowie Dampfpflugmaschinen.

8 2
Beschlagnahme.

Die im 8 1 bezeichneicn Gegenstände find
beschlagnahmt.

8 ^
Wirkung der Beschlagnahme

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Vornahme von Beränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verbodn und rechiige
schästlrche Verfügungen tttwr sie nichtig sind , soweit
nicht nach den nachfolgenden Bestimmungen Au «,
nahmen gestattet sind. Den rechisgefchäfrlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung vier Arrestvollziehung
erfolgen.

8 4  _
Zulässige Veränderungen und Ber-

fügunge « .
Trotz der Beschlagnahme ist der ordnungs¬

gemäße Weitergebranch der beschlagnahmten Ge¬
genstände gestattet , solange das Kriege Ministerium.
K^ egsaint . Waffen - und MunilionEefchaffungS-
ami , Chefingenienr R . U . 1 ®, B rlin W 15 , Rur*
fürstendamm 193/94 , keine andere Verfügung chiffi.
Ferner sind zulässig alle Veränderungen , die zur
Erhaltung oder Wiederherstellung der GebrauchS-
sähigkeit ersordeilich sind.

Me anderen Veränderungen und Verfügungen
sind nur zuiässtg , wenn fie ans Veranlassung oder
mit Zustimmung der genannten Stelle erfolgen.
Anträge auf Zustimmung zu Veränderungen oder
Verfügungen (z. B . Verkauf Vermietung usw .)
find an ' die zuständige Maschrmn -Ausgleichstelle
zu richten , welche die Anträge nach Begutachtung
durch die KriegSamtstellen des zuständigen stellver¬
tretenden Generalkommandos an dar Waffen - und



Munitions-Beschaffungsamtzur Entscheidung weiter¬leitet.
Für solche Gegenständ- der im 8 l genannten

Art. die sich al» Bettiebsmülel in öffentlichen
Elektrizitätswerken, Gasanstalten und Wasserwerken
befinden, ist die Befugnis. Veränderungen oder
Verfügungen zu veranlaffe» oder zu gestatten,
auf da, Kriegsamt. Kriegs Rohstoff-Abt-ilung.
Sektion El . Berlin 8W. Königgrätzer Str . 28.
übenragkli. an welche Anträge unmittelbar(ohne
Vermilietuiig der MafchinenauSgleichstellen) zu
richten sind.

8 5
Meldepflicht.

Die im 8 I dezeichneten Gegenstände un er»
liegen der Meldepflicht, auch wenn sie ausbefferuna«-
dedürftig find. ”

§ 6
Meldepflichtige Personen.

Von der Meldepflichi werden betroffen:
») alle Personen, welche Gegenstände der

im § 1 dezeichneten Art im Gewahrsam
haben oder aus Anlaß ihres Handeisbe-
triebe» oder sonst de» Erwerbe« wegen
kaufen oder verkaufin;

b) gewerbliche Unternehmer, in deren Be-
trieben solche Gegenstände erzeugt, au»,
gebeffert oder verarbeiiet werden!

<5) Kommunen, öffentltch.rechlliche Körper-
schäften und Verbände.

8 7
Ausnahme « vo« der Meldepflicht.
Von der Meldepflicht nach 88 5 und 6 (aber

nicht von der Beschlagnahme gemäß 88 2. 3 und
4) ausgenommen find diejenigen Gegenstände der
im8 l genannten Art, die regelmäßig dauernd
in einem Beiriebe benutzt werden, der unter 8 2
de» Gesetze» über den vaterländischen Hilfsdienst
vom 5. Dezember 1916 (Reichs-Gefetzbl. S.
1333) fällt. Nicht regelmäßig dauernd
benutzte Gegenstände der im 8 1 genannten Art
find auch von diesen Betrieben zu melden. Soweit
e» sich um notwendige Reserven handelt, ist die»
auf den Meldekarten unter Bemerkungen anzugeben.

Bei öffentlichen Elektrizitätswerken. Gasanstalten
und Waffer werken, welche die von dieser Bekannt»
machung betroffenen Gegenstände(8 1) im Beiriebe
benutzen, entscheidet im Zweifel da» Kriegsmini»
sterium, Kriegsamt. Kriegs Rohste ff.Abieilung
Sekt. LI. Berlin SW 11, Königgrätzer Str . 38
ob Meldepflicht voriiegl. Bei allen anderen An.
lagen, welche öffentlichen Zwecken dienen, sind von
der Meldepflichi nur diejenigen Maschinen ausge¬
nommen, welche die höchste Belastung zu decken
haben Hierzu darf dann noch ei« weiterer
Maschinensatz ali nolwendige Reserve gerechnetwerden.

Ferner find von der Meldung befreit solche
Gegenstände der im 8 1 genannten Alt, welche
am Tage de» Inkrafttretens dieser Bekanntmachung
sich in einem landwirtschaftlichen Bttrieb befinden.
Nicht befreit sind die für ein N-bengewerbe des
landwirtschaftlichen Betriebes bestimmten Gegen¬
stände.

8 «
Meldebestimmungen

Für die erste Meldung ist der mit Beginn
de« 30. Juni 1917 (Stichtag) vorhandene Bestand
an meldepflichiigen Gegenständen maßgebend. Die
Meldung hat bis zum 10. Juli 1917 (Melde¬
frist) an die Verteilungsstelle für Lokomobilen
beim Kriegsministerium, Kriegsamt. Waffen- und
Munilion«-Beschaffung»aml Berlin W 15 , Kur-
fürsiendamm 193/94 auf den am» chm Meldekarten
für Lokomobilen zu erfolgen. Auf jeder Melde¬
karte darf nur eine Lokomobile(Keff.-l) bezw.
ei« Maschinensatz gemeldet werden.

Es bestehen5 Arten von Meldekarten und zwar:
KennbuchstabeA für fahrbare Lokomobilen ohne

Kondenfalion,
Kennbuchstabe8 für fahrbare Lokomobilen mit

Kondensation,
Kennbuchstabe0 für ortsfeste Lokomobilen ohne

Kondensation,
KennbuchstabeD für ourfeste Lokomobilen mit

Kondensation,
KennbuchstabeE für fahrbare und ortsfeste Loko-

mobilkeffel.
Die Meldekarten find genau nach den ausge-

gedruckten Anweisungen auSzusüllen und dürfen keine
weitere Mitieilunge» enhallen. Bei reparaturbe¬

dürftigen Lokomobilen sind bi- vorhandenen Mängel
unb" ber Umfang der erforderlichen Instandsetzung«
arbeiten unter „Bemerkungn" und „fehlende Teile"
zu melden.

Jeder zur Meldung Verpflichtete Hot außer den
Meldekarten eine Sammelliste auSzusüllen, in der
alle seine Meldungen zusawm-nzutragen find und
anzugeben ist, wem die Gegenstände gehören.

Wird einer«er im § 1 unter a und b ausge-
führten Gegenstände nach dem SO. Juni 1917
mUvepflichiig durch Fertigstellung oder durch Auf¬
hören einer auf § 7 gegründeten Ausnahme, so hat
die Meldung innerhalb von 3 Tagen an die vorbe»
zeichnete Stelle zu geschehen. Für die am Stich-
tage auf dem Versand befindliche, Gegenstände ist
der Empfänger meldepfltchtig.

Meldungen, die bisher schon dem KriegSmin
ifterium oder anderen Stellen gemacht worden find,
entbinden nicht von den durch diese Bekanntmachung
vorgkschriebcnen Meldungen.

Die Meldekarten und Sammellisten für Loko¬
mobilen sind von der BerteilungSstelle für Lokomo-
dilen beim KriegSminifteriuw, Kriegsamt. Waffen-
und Munition« - Beschaffungsamt, Chefingenteur
L. ll 4e , BerlinW 15 , Kurfiirstendamw 193/94
anzufordern. Die Anforderung hat postfrei auf
einer Postkarte zu erfolgen, die nicht» andere« ent-
halten darf als die kurze Anforderung der erforder-
ltch.-n Anzahl Karten jeder Art nach den vorstehenden
Kennbuchstaben sowie der Sammelliste, feiner deut-
liebe Unterschrift mit genauer Adresse und Firmen-
stcwpel. Die Anforderung kann auch Persönlich in
der Zeit von 9- 12 Uhr vormittag« bei vorbe-
zeichneten Stelle erfolgen.

§ 9
Enteignung.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände(§ 1) können im Bedarfsfall- rnteig»
net werden. Hiermit ist insbefvdere dann zu rechnen,
wenn ein vom Waffen- und Munition» Beschaffung«,
amt zuvor anempfohlener freiwilliger Verkauf
oder Vermietung nicht innerhalb8 Tagen zustandekommt.

Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung
Übei den Uebernahmepreis«ich, zustande, so ent-'
scheidet da« ReichSschiedSgerichi für Kriegswirtschaft.
Berlin W 10, Vikioriastr 34.

§ 10
Lagerbr -chführung und Ausknnfts

ertetlung.
Jeder Meldepflichiige hat ein Lagerbuch zu

führen, aus dem die Vor äte und jede Aenderung
der Vorräte an von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenständen und ihre Verwendung er¬
sichtlich sein muß Soweil der Meldepflichiige
bereit« ein solche« Lagerbuch führ!, braucht ein
besonderes Lagerbuch»ich, eingerichtet zu werden

Beauftragten Beamten der Militär, und
Polizeibehörde» ist die Prüfung de« Lagerbuche«
sowie die Besichtigung der Räume zu gestanen,
in denen meldepflichiige Gegenstände ve:mittet
werden können.

8 ii
Anfrage «.

Alle Anfragen, welche diese Bekanntmachung
und die von ihr berührten Gegenstände betreffen,
sind zu richten an du« Krieasministerium. Kriegsamt
Waffen- und Munition».Beschaffungsamt, Chefin¬
genieur R II 4 e, Berlin W 15 , Kurfürsten,
dämm 193/94, so rei, eS sich nicht um Betriebs-
mittel von öffentliche» ElektrizjlätSwerken. GaSan-
stallen und Wasserwerken handelt. Bei letzteren
sind die Anfragen an das Kriegsminikerjum KrieaS-
omt. KriegS'RohstoffMieilung Sekt. El' Berlin
SW 11, Königgrätzer S,r . 38, zu ridbitn

§ 12
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 20 ^ uni
1917 in Kraft. ' J

Frankfurt (Main), den 30. Juni 1917.
Sttllo. Generalkommando

des  16 . Armeekorps.

Front lebhaft; er
Dunkelwerden an.

Nahe der Küste wurde durch
fall eine Anzahl Engländer ni,
bracht. m

Hin!
«nert

Looge find gestern und. v ^ M
engl. Erkundungsstöße abgewies,^
bei Vermehr« und Loos schlug-«J KjLt
de» Feinde« fehl. m * je<

Heeresgruppe Deutschera
Bei Vauxauaillon nordöstlich»?

iern nach kurzer starker Mjn-I?rftal Ä *Ä5T»Ä1B3I A
Kompagnien einiger ausRheinlä-idê t>&iXlund Braunschweiaern , an nund Braunschweiqern bestehender
französische Stellung in 1500 ^
durch bewährte Sturmtrupp», stofiA
gu» unterstützte Einbruch in die s! da» ™
"folgte für den Gegner völlig flbetto I“

und
jcn
sogar

~\ tn '»*»"**• UDett « »V.

Stoßtrupp,n drangen durch die^ Die

g--liefci

— u uiuuycii uuuy OlC c
bis zu den Reserven vor, und jjJ b
Gefangene. Die blutigen Verlust
find schwer. U-ber 160 Gefangen i°-
schinengewehre wurden zurückgch,. /'
genommenen Gräben sind laasük,.. «üm-

rendun
aher.
darauf
ii»e
31
in di
vplon

Der Krieg.
Ur,’B Große » Hauptquartier.  31 . JuniVmttich).

Westlicher Kriegsschauplatz:
Heereigiuppe Kronprinz Rupprecht.

In Flandern und im Artois war es obrnds
bei befferer Sicht der Ariilleriekampfauf breiterer

genommenen Gräben sind tagsüber»-
angriffe der Franzosen abgewehrt»
starkem Wirkungsfeuer bereiteteb»,
östlich des Gehöfte» Hurtebife ej»
vor. dessen Durchführung in unsere»
feuer unterblieb.

Auf dem westlichen Suippeufer»
rande der Argonnen holten unser
mehrere Gefangene aus den franM ;i - -

Heeresgruppe Herzogü)J3 tintm
"eine wesentlichen Ereignisse. —

westliche« Kriegsschauplatz
Sei Luck, an der Slota Lmp'"'.

und südlich de« Dnjestr, war die ruf? ^
und später die unferige tätiger al« lhesi^
Tagen. Streifableilungen der Ruff>3"^
mehreren Stellen verjagt. Miachl

Mazedonischen Front
In der Slruma-Niederung fis

bulgarischer Posten mit englischen Koi'
Schwadronen mil Zurückgehen de» i ",

Der Erste Generalquarl>
_Ludendorst

Lokale ullü provinzielle A,
chaf!

y* it a
halli
Iha

mal
ut}f

* Ufingen . 33. Juni . Di,
Abend angefetzte Stad tverord«  gen
sammi u ng fand nicht stau; sien de
am Dienstag, den 36. d. Ml«., ch len
abqehalten werden. T  '

* Ufingen , 22. Juni . Auf
König!. LandraisamlS ist von den
hiesigen evangelischen Sladikirche die
1899 gegossene eingezogen und wird
abmontiert weiden. Nach Beschluß
Vorstandes werden deshalb als Abfch
die Gemeinde die Glocken noch einma
am Sonntag Nachmittag5—6 Uh,»
"klingen lassen. Bor der Abmontimi
Erinnerung noch eine photographisch' "
der Glocken mit dem Glockenstuhlwerden.

* Am 30. 6. 17 ist eine Bell ^
betreffend„Beschlagnahme und Best«nii
oon Lokomobilen" eilaffen worden. D ^
der Bekanntmachung ist in der heutigen 111
Nummer abgedrucki.

* Gerichisferien.  Auch ini;
1917 nehmen die Gerichisferien amU t
Anfang und endigen am 15. Sepiembn.
d.efeu Zeit werden nur in Ferienfach,
adgehaiten und Enifcheiduugen crlaffen. 9
fachen sind: Strafsachen, Arrestsachen ur.
einstweilige Verfügung betreffende Sachm
unb Marklsachen. Wohnungsfireitigkeiliii:i(
fach" '. Bausachen, wenn über Forls-!i i
angefaagene» Baues gestritten wird. ,
Mahnverfahren, da« Zwangsvollstrecku^ iß
und da» Konkursverfahren sind die& ili
Einfluß.

* Sommers Anfang.  Am
ginnt der Sommer, der vierte Kriegsf«
Regiment, nachdem der Frühling von st
genau genommen nur ein D ittei br
Denn der April war noch vielfach wini

Inttit
ilbefd
wie
de»

utt«
von

in
;tfcn
de!°n



Üblich, und der̂ uni hatte bereit,.kieinveratur. Mit dem Sommer-
^ .njx zur kürzesten Nacht, zum
‘Vjä Jahr hat seine Höhe erreicht.
* Abere« geht auch Der

1 Mierung war nicht überall gleich
vi‘  x «il zu viel Sonne, anderswo

Naß Air zur Ernie ist ein

galten. eine“.. . diesjährige Obstblüte läßt
r*1®' und schon suchen die Konu und schon suchen oie non-

«arinelade Fabriken möglichst große
1™ h*  zu ziehen Es sei deshalb

flU jen  daß der beste und billigste
^servierung de« Obstes das Dörren

»Obst verteuernde und gesährdcnde
^n«nMarmeladcfabriken kommt hierbei

. Verarbeitung des Obste» ist denk-
L °,md billig. Das Dörren vollzieht

»n aus oder in Backösen, aus Herd-
r bei gutem Weiler in der Lust.

' 0 Einkochen bietet e» sehr er-
Lr " da e» weder Einmachgläser.
. , Gummiringe, noch Zucker erfordert,
«ndungsmöglichkeit ist aber die gleiche.

jeder, der hierzu in der Lage ist.
^ra»f bedacht sein, sich durch Dörren
° abwechslungsreiche und schmackhafte
, Winter zu sichern.

. Sommerreisen  de! Bekannt.
Monatsende neue für dar ganze Reich
immungen über das An- und Abmelde.
ENdem Verzug und beim Relseverkehr
Sei Reisen bi» zu 14 Tagen werden
. Ejm allgemeinen nicht ausgestellt, da
leischkarte und Reichsseisenkarte sowie
»beste an allen Orten Verwendung finden,
-rnterefse an einer Abmeldedescheinigung

»acht, i- B. weil dir Dauer der Reise
ln,ritt noch nicht zu übersehen ist, kann
ildeschein verlangen, jedoch müssen dann
um  beim dauernden Verzüge abgegeben

drn Kommunalverbänden oder Staaten,
-I, Gast- oder Speisemarken für die

oon  Mahlzeiten in Gast.» Schank- und
chasten eingesllhri sind, können Zureisende
Vorlegung einer Abmeldebescheinigung
n Aufenthalt Gelegenheit zum Bezüg¬
ern erhalten. Bei Reisen über 14
befonbere zu Kur- und Badeaufenthali,
gen in jedem Falle Abmeldung erfolgen,

der Reisende auf Kartcnbezug am Reise-
,en will. Besitzt der Reisende Vorräte,
ihm unbenommen, sich diese hier aus
A als ursprünglich geboten nach der
»mn zu lassen, damit er während seiner

am Reiseort die Ware beziehungsweise
halten kann. Bei mehrfachem Wechsel
thalirorter innerhalb der Reisezeit muß.
Reisende an jeden Ort Karlen erlangen
mal Ab- und Anmeldung erfolgen. Rur
urzen Aufenthaltszeilen kann hierauf vtt-
«n. Auch Personen mit ständig wechseln«
uthalirort ohne festen Wohnsitz müssen
Wechsel des Aufenthaltsorte, sich eine

Peinigung auSftellen lassen.
dorthin, wo sie vorwiegend nölig find.

Michst gleichmäßigz-, verteilen, sind
To. Ir . auch sie der öffentlichen Be.
mg unterstellt worden. Da damals die
ui wesentlichen schon vorüber war, ist
erst in diesem Frühjahr zur Ausführung

genen Vorschriften geschritten. Siit Ende
hierbei die Regelung auch in den Ler¬

er Selbstversorger eingegriffen. Die
und schwierigste Voraussetzung für die

z von Eiern ist ihre Erfassung. Man
liefern Zwecke zunächst festgestellt, wieviel
ur Deutschen Reiche vorhanden sind und
»er von diesen abgeiiefert werden können,
r sorgfältiger Schätzung von Sachver-
und statistischen Prüfungen hat sich er>

>fe Uran von jedem Legehuhn 30 Eier im
>en kann, ohne daß dadurch die Sebst-

„ aus die der Geflügelhalter einen An-
sheben kann und die Eizeugungsfreudigkeit
'llh beeinträchtigt werden. Eine Zu-
lellung hat dargetan, daß eine Ablieferung
kieni je Huhn und Jahr auireicht, um
keihäusern und Lazaretten ihren unum¬

gänglichen Bedarf zuzuführen und dann noch der
allgemeinen Bevölkerung im Jahr 26 Eier je
K pf zu lassen. Hiernach ist in Preußen für
jeden Landkreis und Stadtkreis errechnet, welche
Eiermengen zu erfassen sind und weichenL.darf
die mrsorgungsberechltgle, d h. die n iftt Hühner
haltende Bevölkerung hat. Soweit di. Anzahl der
zu erfassenden Eier hinter dem Eierdedarf der ver-
forgnngsberechtigien Bevölkerung zurückbleibt, ist
der betressende Kreis Bedarftkrei« und erhält in
Höhe des Fehlbetrages einen Zuschuß an Eiern,
za welchem Zwick die Ueberschußkreise, bei denen
die Zahl der zu erfassenden Eier über den Bedarf
der eigenen veisorgungsberechligten Bevölkerung
hinausgeht, ihre Ueberfchüsse an die übergeordnete
«erleillingsstelle, d. h hier im Bezirk an die
Bezirks Eierstelle abzuiiefern haben. Nach dieser
Errechnung bestehen im Bezirk 6 Bedarfskreise,
nämlich die beiden Stadikceise Frankfurt und
Wiesbaden und die Landkreise Wiesbaden. Höchst,
Obertaunuskrei« und Rheingaukreis. Ihr Zu-
fchußbedarf van rund 13,5 Millionen Eiern ist in
Höhe von rund 8.5 Millionen Eier., au» den
Ueberfchußkriifen des Bezirk» zu decken, während
der Rest oon rund 4 Millionen aus Ueberfchuß-
kreifen des RegierungSiezirk» Cassel zu liefern ist.
Im ganzen Bezirk find rund 18 Millionen Eier
zu erfasien, denen ein Bedarf der verforgung«-
berrchtigten Bevölkerung von 32 Millionen Eiern
gegenüber steht. Diese Belieferung der allgeminen
Bevölkerung ist, wie man sieht, nicht sehr reichlich.
Indes stehl neben den inländischen Eiern noch die
oon der Z. E. G. aus dem neutralen Ausland
hereingeschafften Eier zur Verfügung. Auch von
diesen Eiern wird ein Teil dem Regierungsbezirk
überwiesen und dadurch eine bessere Besorgung,
namen'lich in den besonders bedürftigen Kreisen
sowie für Kranke in freier Verköstigung ermöglicht.
In der Hauptsache aber werden diese Eier zur
Einkühlung oder Einkalkung kommen müssen,
damit es auch in d.n Wintermonaten möglich ist,
der Bevölkerung Eier wenigstens in beschränktem
Maße zu führen zu können. Insbesondere
soll auf diesem Wege erreicht werden, daß im
Winter den Kranken die notwendigen Eier zur
Verfügung stehen. Die Hauptsache ist — ins.
besondere auh die Voraussetzung für die lieber-
Weisung von Z. E. G -Eiern, — daß die nach
vorstehendem Plane erforderliche Erfassung oon
30 Eiern je Huhn im Regierungsbezirka»ch tat-
rschlich erfolgt. Dafür sind in allen Kreisen zu¬
nächst Samm lsiellen eingerichtet und Aufkäufer
angestell», an die alle Eier, die der Geflügelhalter
zum Verkauf st llen kann, abzuliefern sind. Um
aber auch die Gewähr dafür zu haben, daß tat.
sächlich mindesten« 30 Eier je Huhn geliefert
werden, haben bereit« seit längerer Zeit einige
süddeutschen Bundesstaaten, wie Württemberg,
Baden und Hessen eine Anordnung erlassen, wonach
diese 30 Eier zur Ablieferung kommen müssen.
Diese Anordnung hat sich bewährt. Die Geflügel¬
halter sind dort durchaus in der Lag-, den an sie
gestellten Ansprüchen zu genügen. Deshalb ist es
für zweckmäßig erachtet worden, auch im Regierungs¬
bezirk Wiesbaden eine ähnliche Verordnung zu er¬
lassen. die den Geflügelhaller verpflichtet, 30 Eier
von jedem Legehuhn abzuiiefern. Er ist bei dem
Erlaß der Verordnung für den Regierungsbezirk
Wiesbaden nicht übersehen worden, daß Verhält¬
nisse vorliegen können, die eine Ablieferung von
Eiern erschweren. Wo derartige besondere rer-
hältniffe oorliegen könne», die eine Ablieferung
von Eiern erschweren. Wo derartige besondere
Verhältnisse vorliegen, soll ihnen Rechnung ge¬
tragen werden. Er sind derhalb die Kreise er¬
mächtigt, in Gemeinden mit besonders ungünstigen
Elererzeugungrverhältniffen oder bei Hühnerhal¬
tungen mit nur ganz geringer Hühnerzahl aber
starker Kopfzahl der hübnerhaitenden Familie die
Ablieferungspflicht ausnahmsweise herabzusetzen.
Andererseits wird e» fast immer möglich sein, die
Ablieferungspflichtzu erfüllen, wenn tatsächlich
alle Eier, die zum Verkauf kommen, an die öffent-
lichen Sammelstellen abgeliefert werden und nicht
etwa, wie e« leider jetzt noch sehr häufig der Fall
ist, auf dem Wege de» Schleichhandel» in falsche
Lände geraten. Dem Geflügelhalter werden durch
den Schleichhandel besonders hohe Preise geboten,
oft ist er dann nicht in der Lage, der Verlockung
dieser Preise zu widerstehen. Es kann daher nicht
eindringlich genug darauf hingewiesen werden.

von wie großer Bedeutung für dal Durchhalle»
e« ist, daß dieser Schleichhandel aushürt. Sowohl
der, der Eier,m Schleichhandelerwirbt, als der,
der sie im Schleichhandel abgibt, veriündigi sich
am Vaterlande. Es muß von jedem Geflügel¬
halter erwartet werden, laß ec genügend Pflicht-
b-wußlsein hat, um sich nicht durch unredlichen
Geldgewinn zu solchen valerlandrschädlichen Ge-
schäslen verführen zu lassen. Wenn Jeder seine
Pflicht tut, so ist die Ablieferung von 30 Eiern,
wie sie die Verordnung verlangt, sehr wohl mög¬
lich. Und wenn die» in Einzelfällen wirklich hie
und da nicht möglich sein sollte, so ist auch diesen be¬
sonderen Verhältnissen gebührend Rechnung ge¬
tragen. Die Verteilung der Ablieferungspflicht
auf dir einzelnen Monate sollen die Kommunal-
verbände der Legelätigkrit der Hühner anpaffen
und darüber besondere Verordnungen erlassen.

* DieMaschinennusgleichstellen (ehren¬
amtliche Organisatione»Verein«deutscher Ingenieur)
sind vom Waffen- und MuniiionSbeschaffungSamt
u. A. mit dem Ausgleich von Werkzeugmaschinen.
Elektromotoren, Reparaturvermittlungfür land¬
wirtschaftliche Maschinenu. dgl. amtlich beauftragt.
Für die Stadt Usingen befindet sich dir zuständige
Maschinenausgleichstelle in Frankfurt a. M., Gul-
leutstr. 84, Fernsprecher Amt Hansa Nr. 3084
Sprechstunden von l0—12 und 4 - 6. Zur
Maschinenausgleichstelle Frankfurt a. M. gehören
die Kreise Alsfeld, Büdingen, Darmstadt, Diebnrg.
Frankfurta. M., Friedbergi. H-. Fulda. Geln¬
hausen. Gerau, Gersfeld, Gießen, Hanau (St .).
Hanau(Ld.), Höchst, Laulerbach. Limburg, Ober-
taunu», Oberlahn, Offenbach, Schüchtern, Schotten,
Usingen, Wetzlar.

* Wiesbaden . 18. Juni. Wie kürzlich ge-
wedelt, hat di; verstorbene Frau Witwe Zuckschwerdt
dem Allgemeinen Lehrverein im Regierung«b,ztrk
Wiesbaden 90,000 Mark himerlafftn. Die Ver.
ftordene war eine Tochter des ersten Direktor« der
städtischen höheren Mädchenschule und hat weder
Sinder noch sonstige nähere Anverwandten hinter-
lassen, jodaß der BereinSvorftand de« Allgemeinen
Lehrervereins das Vermächtnis ohne Bedenken an»
nehmen konnte und sich bereit erklärt, die Erbschaft
im Sinn der Erblasserin zu verwenden. Unter
dem Namen „Fricke- Zuckichwerdt-Sttstung" sollen
die Zinsen de« Kapitals bedürftigen Lehrerswilwen
Über 50 Jahren und ebenso alten alleinstehenden
Lehrerstöchtern in jährlichen Zuwendungen von 300
bis 500 Mk. zugute kommen und zwar in der
Regel zehn Jahre lang

Bermschte Mrid )1nt.
— Bad Nauheim,  18 . Juni . Den Tod

in der Weiter fand gestern Nachmittag der Schorn-
steinsegeriehrling Georg H. von hier. H. war
trotz der Verbote» seines Lchrhenn zum Baden
an die Wetter gegangen und sank nach einigen
Minuten unter, ohne wieder zum Vor schein zu
kommen.

WTB Spandau,  19 . Juni. Die verwit¬
wete Frau Handelitehier Hannebohm hat ihren
9jährigen Sohn und ihre 5jährige Tochter in der
Badewanne ertränkt und sich selbst dann erhängt.
Wie e» heißt, war die Frau schon seit einiger
Zeit nicht ganz klaren Grifte». Sie hat sich be-
reii» in einer Heilanstalt befunden und sollte wieder
dahin gebracht werden. Die Leichen wurden dem¬
nächst beschlagnahmt.

— Abendmahlskelche aus Eisen.  Die
Bielefelder altkaiholische Kttchengemeinde hat be¬
schlossen, ihren weitoollen goldenen Abendmahlskelch
bei der Goldankaussstelle zu hinterlegen und während
des Krieger an dessen Stelle einen eisernen zu be¬
nutzen. Rach dem Kriege wird der goldene zurück-
gegeben und bcr eiserne wieder außer Gebrauch
gesetzt; er dient dann als eine Erinnerung an die
eiserne Zeit. Es dürste wohl noch vielerorts goldene
Abendmahlskelche und andere goldene Altargeräte
geben. Man sollte überall, wo solche vorhanden
sind, dem Bielefelder Beispiel nacheifern. E»
könnte dadurch der Reichtbank viel Gold zugeführt
werden.

— Kleingeld in Körben  brachte bei
Rückzahlung einer Hypoihke von 3000 Mark an
einen Bauerngutsbesitzer in Gießmanndorf die
Schuldnerin an. In 2 Körben befanden sich



ÖOO Mark in Zehnpfennigstücken. 400 Mark in
Fünszigpfennigstücken . 50 » M,nk in Markstücken
»NI' D t Äfft in flrÖB*rcn Silbe , münzen. Di
Frau gab a„, biet  Geld in 2 Jahre » zusammen-
g-hamsterl zu haben ; nur die Ankünd-gu -g der
Entziehung habe sie bewog.». herauöziioeben

— Man wasche ihr de » Kopf.  Die
„Bad Nauheimer Zeitung " schreibt. Wie wenig
Verständnis gewiss- Ät eile für die Not der Zeit
besitzen, lehrt folgender Vorfall, der sich gestern in
einem hi.figm F ' iseiierg.schäi, abipklte. Eine Dame
veilongte , daß man ihr den Kop, mit Eier» waiche.
Auf dkl, höflichen Emwand . daß man bei d,r Eier,
knopphei, diese» Nahrungsmittel zum Kopfwäschen
nicht anwenden könne und e» doch genug andere
Mittel zur Pflege des Haaus gebe, erwiderte die
Dame : „Wenn ma » 50 Pfg . für ein @i bezahlt,
kann man genug Eier haben" und verließ—ohne
sich auf eine « opfwajchung einzulassen- da» Ge-
schäft. In einer Zeit also, wo viele taui -nd
Menschen fich kein Ei als Nahrung leisten können,
wo Kranke und «schwache wochenl ng auf ein E,
als Stärkungsmittel warten muffen, verlangt diese
Dame " , daß man ihr die Eier in« Haar schmiert. —
Diese „Menschenfr-undin" hätte wirklich verdient,
daß man ihr gründlich den Kopf waschen würde'
aber nicht mit Eiern.

— Die Bauernregeln alle falsch?
In den „ M . N. N"  lesen wir : Da « Haupwer-
dienst bn  Meteorologie ist vis jetzt hauptsächlich
negativ . Sic hat nachgewiesen, daß der Mensch
im allgemeinen e,n schlechieiB obachiee ist, ein
schlechtes Gedächtnis für Willerung,Verhältnisse
hat , und daß fast alle Bauernregeln falsch sind.
Von diesen Bauernregeln und vom Mondglauben
wüffen wir uns zunächst frei machen, dann auch
vom Kalender . Für die Natur gibt es naiüilich
keinen Kalender mit Monaten und Heiligen. Er
gibt nur Jahretzeilen , die aber sehr verschieden
lang stnd. So hat diese« Jahr der Flühiing nur
« Tage gedauert ; bi« 28 . April war es noch
winterlich , seit 5. Mai sommerlich. Weiter dürfen
wir un « nur auf wissenschaftliche Beobachtungen
stützen. Ganz falsch ist auch die ÄusstellungSweise
fast aller unserer Wetterhäuschen . Diese erfüllen
nur dann ihren Zwech menn sie sich auf der Noiü-
seile eine« sehr großen Gebäudes befinden, d. h
wenn stc den ganzen Tag im Schulten stehen.
Werden sie von der Sonne beschiel, n, so cnisteht
hinter dem Glase eine furchtbare Hitze, das Thermo-
Meter zeigt 10 20 Grud mehr, als bie 8 ufl im
Schatten wirklich hai.

Wir suche« weitere

6—8 .jüngere Hilfsarbkitki
4 5 lUiiltürt' Steinbrucharbki

zu sofortigem Eintritt . Ferner

4 —5 wkibliche Hilfskraft»
für gefahrlose HilsSarheit zu Ende Juni.

Usinger Quar ŵerke (©. m.
E . G . Hermann Rnpp.

Gesucht:
starke Arbeiterinnen
auf dauernde Beschäftigung.

Hohwollefabrik Taunus,
Oberursel.i)

Arbeiter,
männliche sowohl wie weibliche , auch
jugendliche , sucht (i

Friedrichsdorfer Nudelfabrik
Theodor Haller,

Friedrichsdorf i. T.

Mädchen
für £ au & und Feldarbeit gesucht.

IN. Schleich,
') Gasthaus „Schöne Aussicht/

JUjfiflm .

OOQOOOOOOOOOOOOO

" Zum  Vertilgen §
d «r

ö Mnttw, Mge». ürmlkn
o empfehle
o Hsphtrlin, Wottenssh,
5 Insektenpulver.

8Ü Fliegenfänger, Bremsetiol,^rsnzosenol «sw . g8 Theodor Reusch, 8
O Drogerie . Q

0000000000000 006

Alle Sorten Holz
3) Wieder eingetroffen.

Th . Reuseh.
)/rme Fra » verlor auf d-m W-oe Bwmbach-
^ Hundstall am 14. d. M,S . Porlemonnaie
mit Inhalt . Gegen Belohnung abzugeben auf
*) Bürgermeisteramt Hundstall.

Aelteres , zuverlässiges
Mädchen

sofort g sucht. ( I ) Näh im KrriSbla ttÄerlag.

Mehrere kräftige
Mädchen

finden dauernde Beschäfliqung (1
_ Gewerkschaft  Melzingen.

Kür die Erntezeit

Kkitmtoichuiig drr SM
Diese Woche ( 18 6. bis 24

frischem Fleisch eiuschließiich mii du°
karle 300 Gramm zur Abgabe.

Verkaufsstellen sind: ^
Metzgereien Sieinm ' tz. Philippj ^ M !.

In der Metzgerei Steinmetz
zur Aisgabe.

Fieischabholungszeiten:
7- 8 Uhr Bezirk 3

8 - 9 Uhr B zirk 4 '
9 - 10 Uhr Bezirk 1.'

10 —11 Uhr Bezirk g.
Ustnge« , den 21. Juni 1917,

Städtischer Leb»^ in
Der MagZ

Llßman n.  Biiizx int,
— . iii st«

Junger , wachsamer
l-kieSnberiiulmi-Pii,^

preiswert zu verkaufen.
Teles. Anfragen an Anschl. 15

*) Rupp,

um

¥ "
iW c

Ittr6t
abe

■J:
nur

Scw

Das Westend ' Sanatoj ^ n
in Frankfurt 0. M . kauft 1 - 2
Stachelbeere « . Alles Nähere bei

H . Dienstbach/ Ufingen, obere$ J

,insi
«wo

wie ui

Kaufe Schlachtpfe
Notfchlachtunge« werden übern,

2b Pt, . Jnnin , . . .
Pserdemetzgerei. — Telechz

LandwirtschaftlicheÄ«M

Burschen für bi ’ bevorstehende Ernte vermittelt da«
Städtische Arbeitsamt

Fraukfurt a . M.
D Gr . Friedbergerstr . 28.

/jßiiie gute, fris/ ' meikende Gaanen -odn
^ zer »Ziege , ohne Horn , zu k«
ucht. Gifl. Angebote mit PM

Kreirblatt -Verlag erbeten.

Gr«s-Nkrsteigrrllil-.
Montag , den 25 . Juni , vormittag« 8'/s

Uhr , wiid das
WW - Heugras -WH

der Gemeinvewrese» öffentlich zum Verkauf our-
geboten.

Rod am Berg , den 32. Juni 1917.
„ Der Bürgermeiste -.
*) Lauth

Junge, hochträchtige8
(unter 2 die Wahl ) zu verkaufen. »
*) H. Schuhmacher , Ob«

21 Ruten Heugras
(im Flutgraben ) abzugebe».

Fritz Dienftbach , Neutoriili

Kirtziche Attteigk ».

Gottrsdie«sti» der edailgelischei
Sonntag , den 24. Juni IM

3. Sonntag nach Trimtati ».
Vormittag « 10 Uhr.

Predigt : Herr Dekan Bohrit
Lieder Nr. 34, 1- 2. — Nr . 267,1- 1«

Der KindcrgotteSdienst fällt au«.
Amtswoche! Herr Dekan B ohri!

Gottesdienst in der katholisches
Sonntag , den 24. Juni IM

Vormittags 9' /, Uhr. - Nachmittag»i

Wir kaufen
zurzeit der Snttc jedes Quantum

Kirseben , Srclbeeren , Jo¬

hannisbeeren , Stachel¬

beeren , pflaumen u . Hpfel.
Offene » erbitten W . Spies Sk  Co . .

® . m b. H . . Bad Homburg v . d . H . ('

I ^ unqe Hafen
zu verkaufen. Frau A . Busch , Erd IS gaffe 17.

Hierzu da» „Illustrierte i
ÄPSF Matt" Nr . 25 und brt 2®
Wochenblatt Nr 22.
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